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1. (1)Ein Fernwarmeausbauprojekt darf nur geférdert werden, wenn seine Durchfuhrbarkeit unter Berucksichtigung
der Forderung finanziell gesichert ist.

2. (1a)Fur die Gewahrung einer Forderung nach diesem Bundesgesetz muss dem Férderansuchen ein
Umstellungsplan (Dekarbonisierungspfad) beigelegt werden, aus welchem hervorgeht, wie bei bestehenden
Verteilernetzen eine durchschnittliche jahrliche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie und Abwarme um
1,5% sowie bis 2030 ein Anteil von 60% und bis 2035 ein Anteil von 80% erneuerbarer Energie und Abwarme in
der Fernwarme- oder Fernkaltebereitstellung erreicht werden soll. Der Umstellungsplan hat jedenfalls Angaben
zum Zielzustand des Netzes und zur Mindestreduktion der eingespeisten Warme aus fossilen Energietragern und
des Primérenergieeinsatzes zu enthalten. Weitere Inhalte sowie Vorgaben zur Uberwachung der Einhaltung des
Umstellungsplans sind in den Forderrichtlinien gemaR 8 10 Abs. 4 festzulegen.

3. (2)Weitere Voraussetzung fiir die Gewahrung einer Férderung ist, dass

1. 1.
1. a)durch das Projekt zumindest ein Endverbraucher mit Fernwarme oder Fernkalte versorgt wird, der
nicht mit dem Fernwarmeunternehmen konzernmalf3ig im Sinne des 8 228 Abs. 3 UGB, dRGBI. S
219/1897 in der jeweils geltenden Fassung, verbunden ist und
2. b)der fur energieeffiziente Fernwarme geltende Gemeinschaftsrahmen eingehalten wird:
energieeffiziente Fernwarme ist Fernwarme, die in Bezug auf die Erzeugung entweder die Kriterien fur
hocheffiziente Kraft-Warme-Kopplung erfullt oder die bei ausschliel3lich warmeerzeugenden
Kesselanlagen den Referenzwerten fur die getrennte Warmeerzeugung gemal3 der Entscheidung
2007/74/EG entspricht oder
2. 2.es sich um ein Infrastrukturprojekt handelt, das nicht unter den Anwendungsbereich des
Gemeinschaftsrahmens fallt oder
3. 3.die Warmeerzeugungsanlagen, die nach Verwirklichung des Projektes in die Leitungsanlagen einspeisen,
die Kriterien fur energieeffiziente Fernwarmeanlagen erflllen oder es sich um die Nutzung von Abwarme
handelt.
Sofern nicht sémtliche Erzeugungsanlagen in einem Fernwarmesystem den Anforderungen von Z 1 lit. b
entsprechen, wird die Férderung nur in jenem AusmaR gewahrt, das dem Anteil der Jahreserzeugung der Anlagen
entspricht, die das Erfordernis der Z 1 lit. b erfllen.

4. (3)Kalteprojekte, bei denen die Kaltearbeit zu mehr als 50 vH durch Kompressoren erzeugt wird, sind nach
diesem Bundesgesetz nicht forderfahig.

5. (4)Werden fur ein Fernwarmeausbauprojekt auch aus anderen Forderquellen Férderungen gewahrt, dirfen die in
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Férdergrenzen durch die gewahrten Férderungen insgesamt nicht
Uberschritten werden. Dies gilt nicht fir Infrastrukturanlagen und Infrastrukturprojekte.

6. (5)Durch Verordnung kann die Bundesministerin fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und
Technologie bestimmen, dass die Gewahrung einer Férderung daran geknupft ist, dass das Gebiet in dem das
Vorhaben zum Tragen kommt als Fernwdrmeanschlussgebiet ausgewiesen ist. Als solche gelten jedenfalls
Sanierungsgebiete gemall § 2 Abs. 8 IG-L.

7. (6)Das Fernwarmeprojekt hat nachweislich dazu zu fuhren, dass der Primarenergietragereinsatz reduziert wird
sowie die CO2-Emissionen vermindert werden (Vergleich der fir die Warme- bzw. Kalteerzeugung erforderlichen
zusatzlichen Primarenergietrager sowie CO2-Emissionen mit den bei den Endabnehmern ersetzten
Primarenergietragern sowie CO2-Emissionen).

In Kraft seit 28.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/wklbg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/228
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1897_023_219.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1897_023_219.jpg?uselang=de
https://www.jusline.at/gesetz/ig-l/paragraf/2
file:///

	§ 4 WKLG Förderungsvoraussetzungen
	WKLG - Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz


